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Die Aus- undNachwirkungen der Corona-Pandemie und aktuell auch des Krieges in der Ukraine auf Rohstoffpreise und Lieferketten

erschweren die Planbarkeit für Unternehmen erheblich. Nach geltendem Recht (§ 19 Abs. 2 S. 1 InsO) sind Geschäftsführungen

jedochgehalten, einen Insolvenzantrag zu stellen,wenn sie nicht in der Lage sind, eine positive Fortführungsprognose für ihr Unter-

nehmen fürdie nächsten zwölfMonatedarzulegen.NachAnsichtdesGravenbrucher Kreises, ein Zusammenschluss führender, über-

regional tätiger Insolvenzverwalter und Restrukturierungsexperten Deutschlands, sollte diese Planungsfrist in der aktuellen Krisen-

situation auf sechs Monate halbiert werden (Meldung Gravenbrucher Kreis vom 11.5.2022). Damit gewännen Geschäftsführungen

die Möglichkeit, ihr unter normalen Umständen funktionierendes Unternehmen weiterzuführen, ohne sich einem erhöhten Risiko

zivil- oder strafrechtlicher Haftung durch eine Insolvenzverschleppung auszusetzen. Ähnlich sollte auch die Planungsfrist im Falle

der vorläufigen Eigenverwaltung bzw. eines Schutzschirmverfahrens verkürzt werden. Hier schlägt der Gravenbrucher Kreis eine

Halbierungdes Prognosezeitraumsvon sechs auf dreiMonate vor, umdie laufendeSanierungvonUnternehmennicht zugefährden.

Um den Gläubigerschutz auch in Verfahren in Eigenverwaltung zu gewährleisten, sollte zudem mit der Eröffnung des Verfahrens

erneut eine Finanzplanung für dreiMonate vorgelegtwerden. Ebensowie Schmittmann („Die Erste Seite“ in diesemHeft) lehnt auch

der GravenbrucherKreis eine erneute Aussetzung von Insolvenzantragspflichten ab.

Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH: Pflicht zur Angabe von Herstellerga-

rantien im Onlinehandel

1. Art. 6 Abs. 1 Buchst. m der Richtlinie 2011/83/

EU des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Ver-

braucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/

EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des

Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur

Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates

undderRichtlinie 97/7/EGdesEuropäischenParla-

ments unddesRates ist dahinauszulegen, dassdie

mit dieser Vorschrift demUnternehmer auferlegte

Informationspflicht hinsichtlichder vomHersteller

angebotenen gewerblichen Garantie nicht schon

allein aufgrunddes Bestehens dieserGarantie aus-

gelöst wird, sondern lediglich dann, wenn der Ver-

braucher ein berechtigtes Interesse daran hat, In-

formationen über die Garantie zu erhalten, um

seine Entscheidung treffen zu können, ob er sich

vertraglich an den Unternehmer binden möchte.

Ein solches berechtigtes Interesse liegt insbeson-

deredannvor,wennderUnternehmerdiegewerb-

liche Garantie des Herstellers zu einem zentralen

oder entscheidenden Merkmal seines Angebots

macht. FürdieFeststellung, obdieGarantieein sol-

ches zentrales oder entscheidendes Merkmal dar-

stellt, sind Inhalt und allgemeine Gestaltung des

Angebotshinsichtlichder betroffenenWare zube-

rücksichtigen sowie die Bedeutung der Erwäh-

nung der gewerblichen Garantie des Herstellers

als Verkaufs- oderWerbeargument, die Positionie-

rungder Erwähnungder Garantie imAngebot, die

Gefahr eines Irrtums oder einer Verwechslung, die

durch diese Erwähnung bei einem normal infor-

mierten, angemessenaufmerksamenundverstän-

digen Durchschnittsverbraucher hinsichtlich der

unterschiedlichen Garantierechte, die er geltend

machen kann, oder hinsichtlich der tatsächlichen

Identität des Garantiegebers hervorgerufen wer-

den könnte, das Vorliegen von Erläuterungen zu

den weiteren mit der Ware verbundenen Garan-

tien imAngebot und jeder weitere Gesichtspunkt,

der ein objektives Schutzbedürfnis des Verbrau-

chers begründenkann.

2. Art. 6 Abs. 1 Buchst.mderRichtlinie 2011/83 in

Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 zweiter Gedanken-

strichderRichtlinie 1999/44/EGdesEuropäischen

Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu

bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs

und der Garantien für Verbrauchsgüter ist dahin

auszulegen, dass die Informationen, die demVer-

braucher zu den Bedingungen einer gewerbli-

chen Garantie des Herstellers zur Verfügung ge-

stellt werden müssen, alle Informationen hin-

sichtlich der Bedingungen für die Anwendung

unddie Inanspruchnahmeeiner solchenGarantie

umfassen, die dem Verbraucher seine Entschei-

dung darüber ermöglichen, ob er sich vertraglich

andenUnternehmerbindenmöchte.

EuGH, Urteil vom 5.5.2022 – C-179/21
(Tenor)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-1089-1

unter www.betriebs-berater.de

BGH: Verbraucherdarlehensvertrag – Infor-

mation über Verzugszinssatz erfordert die

Angabe des bei Vertragsschluss geltenden

konkreten Prozentsatzes

Bei Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen

im Anwendungsbereich der Richtlinie 2008/48/

EG des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 23. April 2008 über Verbraucherkreditverträ-

ge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG

des Rates (ABl. 2008, L 133, S. 66, berichtigt inABl.

2009, L 207, S. 14, ABl. 2010, L 199, S. 40 und ABl.

2011, L 234, S. 46) erfordert die Information über

den Verzugszinssatz nach Art. 247 § 3 Abs. 1 Nr.

11 EGBGBdie Angabe des zumZeitpunkt des Ver-

tragsschlusses geltenden konkreten Prozentsat-

zes (Aufgabe von Senatsurteil vom 5. November

2019XI ZR650/18, BGHZ224, 1Rn. 52).

BGH, Urteil vom 12.4.2022 – XI ZR 179/21
(Amtliche Leitsätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-1089-2

unter www.betriebs-berater.de

BGH: Nacherfüllung und Anspruch des Käu-

fers auf Transportkostenzuschuss

a) Ein taugliches Nacherfüllungsverlangen des

Käufers setzt die Zurverfügungstellung der Kauf-

sache am Erfüllungsort der Nacherfüllung vor-

aus (im Anschluss an Senatsurteile vom 13. April

2011 – VIII ZR 220/10, BGHZ 189, 196 Rn. 13 ff.;

vom 19. Juli 2017 – VIII ZR 278/16, NJW 2017,

2758 Rn. 21, 27; vom 30. Oktober 2019 – VIII ZR

69/18, NJW 2020, 389 Rn. 37).

b) Erfordert die Nacherfüllung hiernach eine Ver-

bringung der Kaufsache an einen entfernt lie-

genden Nacherfüllungsort und fallen beim Käu-

fer hierfür Transportkosten an, kann er im Falle

eines Verbrauchsgüterkaufs grundsätzlich schon

vorab einen (abrechenbaren) Vorschuss zur Ab-

deckung dieser Kosten verlangen (jetzt: § 475

Abs. 4 BGB; im Anschluss an Senatsurteile vom

13. April 2011 – VIII ZR 220/10, aaO Rn. 37; vom

19. Juli 2017 – VIII ZR 278/16, aaO Rn. 29).

c) Ein solcher Anspruch auf Zahlung eines (abre-

chenbaren) Transportkostenvorschusses steht

dem Verbraucher grundsätzlich nicht zu, wenn

der Verkäufer zu einer für den Verbraucher un-

entgeltlichen Abholung der Kaufsache und de-

ren Verbringung zum Erfüllungsort bereit ist.

BGH, Urteil vom 30.3.2022 – VIII ZR 109/20
(Amtliche Leitsätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-1089-3

unter www.betriebs-berater.de

BGH: Insolvenz und Verjährungsbeginn

Hinsichtlich des Beginns der Verjährungsfrist hat

sich der Insolvenzverwalter die bereits vor Eröff-

nung des Insolvenzverfahrens erlangte Kenntnis

des Insolvenzschuldners von den den Anspruch

begründenden Umständen und der Person des

Drittschuldners grundsätzlich zurechnen zu las-

sen.

BGH, Urteil vom 7.4.2022 – IX ZR 107/20
(Amtlicher Leitsatz)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-1089-4

unter www.betriebs-berater.de
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